
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGjERUNGSRATES DES KANTONS SOLOTHu~j
VOM

20. März1962 Nr. 1795

Die Einwohn emejn riä1~ach hat, an der Gemeindever_

sammlung vom 28. November 1961 folgende Aender~ender~~

ordnun&~~des_Zon~planes bes chl assen:

a) Erhöhu~~r~c~szahl (Abänderung der Bauordnung/

Zonenumschreibung) in der Wohnzone mit gewerblichen Betrieben
mit bisher 2~ Geschossen auf 3 Vollgeschosse; mit bisher 3* Ge

schossen auf 4 Vollgeschosse; mit bisher 4~- Geschossen auf 5
Vollgeschosse, Die bisherige Wohnzone 2 ohne gewerbliche Be
triebe (2 Geschosse), das D~rrenberg_Gebiet umfassend, bleibt

unverändert.

b)~(Abänderung der Bauord
nung). In diesem Zusammenhangs werden auch die Grenzabstände an

gepasst. Sie betragen in Zonen bis und mit 4 Geschossen minimal

4.00 rn; in Zonen bis und mit 5 Geschossen minimal 5.00 m, Ist

eine Fassade eines Gebäudes länger als l2~00 m, so erhöht sich

der minimale Grenzabstand senkrecht zur Grenze gemessen um *‘der

Mehrlänge. Er braucht aber bei Bauten bis zu 3~Ge~chossen ~l.ø0 m,

bis zu 4 Geschossen 12.50 m und bis zu 5 Geschossen 14.00 rn‘ nicht

zu ubersteigen Eingesc~ossige Bauten werden nicht mitbereohnet

Die Gemeinde ersucht um Genehmigung der Aenderungen.

Das Verfahren zur Abänderung der Bauordnung und des
Zonenplanes wurde richtig durchgeführt. Während der 3O-tägigen

Auflagefrist gingen keine Einsprachen ein. Auch materiell geben
die Aenderungen zu keinen Bemerkungen Anlass, Sie sind deshalb

zu genehmigen.

Es wird

besohlossen:
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Die am 28. November 1961 beschlossenen Abilnderungen der
Bauordnung und des Zonenplanes der Einwohnergemeinde Trimbach
(Erhöhung der Geschosszahl und Anpassung der Grenzabstände)
werden genehmigt.

Genehmigungsgebtibr Fr. 10.--
Publikationskosten “ 14.——

Total. Fr. 24.—— (Staatskanzlei Nr. 468 KK)

Der• Staatssohreiber:

?~

Bau-Departement (2) mit .Aikten
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2)
Planungsstelle (2)
Finanzverwaltung (2)
Hoohbauamt (2)
Einwohnergemeinde Trimbaob(2)
Baukommission Trimbaoh
Amtsblatt (Publikation von Ziff. 1 des Dispositivs)


